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Beratungsfolge Geplante 

Sitzungstermine 
Ö / N 

Gemeindevertretung Rechlin (Entscheidung)  Ö 
 
Beschlussvorschlag 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Rechlin beschließt: 
 

1. die während der Öffentlichkeitsbeteiligung und der Beteiligung der 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange zum Entwurf der 
Satzung über die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 23 „Alter 
Holzplatz“ – Textbebauungsplan - der Gemeinde Rechlin vorgebrachten 
Anregungen der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher Belange 
hat die Gemeindevertretung mit folgendem Ergebnis geprüft: 
 
(siehe beiliegende Anlage zum Abwägungsbeschluss) 
 

2. die Verwaltung wird beauftragt, die Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange, die Anregungen erhoben haben, von diesem Ergebnis 
mit Angabe der Gründe in Kenntnis zu setzen. 

 
 
 
 

Sachverhalt 
Der Entwurf der Satzung über die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 23 „Alter 
Holzplatz“ – Textbebauungsplan – der Gemeinde Rechlin“ hatte im Rahmen der 
Öffentlichkeitsbeteiligung vom 04.07.2022 bis einschließlich 05.08.2022 zur 
Einsichtnahme ausgelegen. 
Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden mit Schreiben 
vom 30.06.2022 zur Abgabe von Stellungnahmen aufgefordert. 
Weiterhin erfolgte eine Abstimmung mit den Nachbargemeinden. 
 
Die vorgetragenen Anregungen der Behörden und sonstigen TöB sind in 
beiliegendem Abwägungsmaterial zusammengestellt. 
 
Das Abwägungsergebnis ist mitzueilen. 
   



 

Finanzielle Auswirkungen 
 

 
Anlage/n 

1 Deckblatt_Abwägung_Satzung (öffentlich) 
 

2 Tabellen_Abwägung_Satzung (öffentlich) 
 

 

         
Finanzielle Auswirkungen  x Nein   Ja 

       
Im Haushalt vorgesehen?   Nein   Ja, Produktkonto  

      ………………. 

Ertrag/Einzahlung in €              ……………………     Überplanmäßige Ausgabe 
  
     

Aufwand/Auszahlung 
in €      ……………………   Außerplanmäßige Ausgabe 
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Anlage 1 
 

1. Änderung Bebauungsplan Nr. 23 „Alter Holzplatz“ 
Gemeinde Rechlin 

 

Beteiligung der Öffentlichkeit und Behörden zum Entwurf  
vom August 2022 (ABWÄGUNG) 

 
Die Gemeindevertretung Rechlin hat in der öffentlichen Sitzung am 06.01.2022 den Entwurf 

der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 23 „Alter Holzplatz“ beraten. Auf dieser Grundlage 

soll die öffentliche Beteiligung durchgeführt werden.  

Die Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB über die allgemeinen Ziele und 

Zwecke sowie die voraussichtlichen Auswirkungen der Planung über die 1. Änderung des 

Bebauungsplanes Nr. 23 „Alter Holzplatz“ der Gemeinde Rechlin soll als öffentliche Auslegung 

des Entwurfes (Stand April 2022) einschließlich dazugehöriger Begründung erfolgen. Gemäß 

§ 4 Abs. 2 i. V. m. § 4a Abs. 2 BauGB sind parallel zur Öffentlichkeitsbeteiligung die Behörden 

und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch die Planung berührt 

werden kann, zu beteiligen. 

 

Die Behörden wurden mit Schreiben vom 30.06.2022 zur Abgabe einer Stellungnahme 

aufgefordert. Die Beteiligung der Öffentlichkeit erfolgte gemäß § 3 Abs. 2 BauGB durch 

Auslegung vom 04.07.2022 bis einschließlich 05.08.2022 im Amt Röbel-Müritz. 
 

Die öffentlichen und privaten Belange sind untereinander und gegeneinander gerecht 

abzuwägen. 

 

1. Übersicht über die eingegangenen Stellungnahmen zum Vorentwurf vom August 2022 

 

Lfd. 
Nr.  

Behörden/Verbände/ 
Nachbargemeinden 

Datum  
Stellung- 
nahmen 

keine  
Einwände 

Anmerkungen/ Abwägung 
erforderlich 

1.  Landkreis MSE 28.09.2022  x 

2.  MEWA 11.07.2022 x  

3.  Telekom 04.07.2022 x  

4.  GDM com/ BIL 11.07.2022 x  

5.  WBV Müritz - - - 

6.  IHK 04.08.2022  x 

7.  LafiV 04.07.2022 x  

8.  LA für zentrale Aufgaben 

u. Technik der Polizei 

08.07.2022 x  

9.  Polizeipräsidium Nbg. 11.07.2022 x  

10.  Landesamt für 

Gesundheit und Soziales 

- - - 

11.  Bundeswehr 01.07.2022 x  

12.  Straßenbauamt 

Neustrelitz 

05.07.2022 x  

13.  Amt für Raumordnung 
und Landesplanung 

06.07.2022 x  

14.  50 Hertz 01.07.2022 x  
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15.  Staatliches Amt für 
Landwirtschaft und 
Umwelt MSE 

21.07.2022 x  

 
 

Von 15 Trägern öffentlicher Belange haben 2 keine Stellungnahme abgegeben. 
Von der Öffentlichkeit wurden ebenfalls keine Stellungnahmen abgegeben. 
 

2. Abwägung 

 
Die Abwägung der Stellungnahmen erfolgt nachfolgend in tabellarischer Form. 
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Stellungnahme Nr. 1.1 Landkreis Mecklenburgische Seenplatte Abwägung 
 

            

 
TÖB-Nr. 1 vom 28.09.2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stellungnahme wird berücksichtigt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu I. 
1. Dem wird gefolgt. 
Der Satz „Das Vorhaben wurde umgesetzt.“ wird aus der Begründung gestrichen. 
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Stellungnahme Nr. 1.2 Landkreis Mecklenburgische Seenplatte Abwägung 
 

         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu II. Hinweise 
 
1. Die Hinweise sind bereits bei der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 23 
ausreichend berücksichtigt worden und haben weiter Bestand. Aus diesem Grund 
werden diese in die 1. Änderung nicht mit aufgenommen. 
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Stellungnahme Nr. 1.3 Landkreis Mecklenburgische Seenplatte Abwägung 
 

         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 2. Die ausreichende Menge des Löschwassers ist bereits bei Aufstellung des B-
Planes Nr. 23 berücksichtigt worden. 
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Stellungnahme Nr. 2.1 Müritz-Elde-Wasser Röbel/Müritz Abwägung 
 

       

 
 
TÖB-Nr. 2 vom 11.07.2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stellungnahme zur Kenntnis genommen 
 
 
 
  

 

Zu 1. Trinkwasserschutzgebiet: 
Die Lage des Plangebietes innerhalb der Trinkwasserschutzzone III wurde bereits in der 

Ursprungsplanung zum B-Plan 23 „Alter Holzplatz“ berücksichtigt. Diesbezüglich 

ergeben sich für die 1. Änderung keine weiteren Einschränkungen. Die Festsetzung 

behält, wie folgt, ihre Rechtskraft. 

„Im eingeschränkten Gewerbegebiet GEe* sind Gewerbebetriebe, die mit 

grundwassergefährdenden Stoffen umgehen, nicht zulässig. Nicht zugelassen ist die 

Lagerung derartiger Stoffe.“ 

 

 

 

Zu 2. Trinkwasserversorgung: 
 

Der Hinweis betrifft die Bauausführung und wird zu gegebener Zeit berücksichtigt. 
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Stellungnahme Nr. 2.2 „Müritz-Elde-Wasser“ Röbel/Müritz Abwägung 
      

         

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Die MEWA wird bei künftigen Planungsschritten zur Trinkwasserinfrastruktur beteiligt. 
 
Zu 3. Niederschlagswasserableitung: 
Die Niederschlagswasserableitung wurde in der Ursprungsplanung bereits berücksichtigt 
und behält auch in der 1. Änderung ihre Rechtskraft. 
 
 
Zu 4. Schmutzwasserableitung: 
 
Der Hinweis betrifft die Bauausführung und wird zu gegebener Zeit berücksichtigt. 
 
Die MEWA wird bei künftigen Planungsschritten zur Schmutzwasserinfrastruktur 
beteiligt. 
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Stellungnahme Nr. 3.1 Telekom Abwägung 
 

         

 
TÖB-Nr. 3 vom 04.07.2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stellungnahme zur Kenntnis genommen – keine Hinweise 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Lage der Telekommunikationslinien wurde bereits bei Aufstellung des B-Planes Nr. 
23 berücksichtigt und werden von den Festsetzungen der ersten Änderung nicht berührt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



N:\2022B016_Alter_Holzplatz\20\TÖB\DOC\Tabellen Abwägung Vorentwurf.docx          7 

Stellungnahme Nr. 3.2 Telekom Abwägung 
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Stellungnahme Nr. 3 Telekom -Anlage- Abwägung 
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Stellungnahme Nr. 5.1 GDMcom Abwägung 
 

    

       
 

 
 
TÖB-Nr. 5 vom 11.07.2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stellungnahme zur Kenntnis genommen - keine Hinweise 
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Stellungnahme Nr. 5.2 GDMcom Abwägung 
 

           
 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stellungnahme zur Kenntnis genommen - keine Hinweise. 
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Stellungnahme Nr. 6.1 IHK Neubrandenburg Abwägung 
 

              

 
TÖB-Nr. 6 vom 04.08.2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stellungnahme wird nicht berücksichtigt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rechlin ist im Regionalen Raumentwicklungsprogramm Mecklenburgische Seenplatte, 
als Grundzentrum eingestuft. Aus diesem Grund trägt die Gemeinde zur Sicherung von 
Einrichtungen zur Daseinsvorsorge insbesondere in den Ländlichen Räumen bei. 
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Stellungnahme Nr. 6.2 IHK Neubrandenburg Abwägung 
 

              

 
Rechlin besteht zum Großteil aus Einfamilienhäusern und erstreckt sich, entlang der 
Müritzstraße, in einer bandartigen Struktur von Norden nach Süden durch den gesamten 
Ort. Entlang dieser Straße ist der Großteil der Verkaufsstellen angesiedelt. Es gibt kein 
Zentrum im klassischen Sinne. 
Daher kann man in Rechlin von einer Verbrauchernahen Versorgungsstruktur sprechen, 
die sich gleichmäßig im gesamten Ort verteilt. Städtebauliche negative Auswirkungen 
sind demnach nicht zu erwarten. 
 
Außerdem verfügt Rechlin derzeit über keine überdimensionierte Einzelhandelsstruktur. 
Im Ort befinden sich 2 Netto Markendiscounter, 1 Bioladen, 1 Hofladen (im Süden), 1 
Baumarkt (nicht zentrenrelevant), 1 Hobbymarkt, 1 Getränkemarkt und ein Kaufhaus 
Stolz, wobei sich die meisten innerhalb eines ca. 300 m Radius vom B-Plan Gebiet 
befinden. In der Summe ist derzeit von maximal ca. 4.000 m² Verkaufsraumfläche 
auszugehen, die bei ca. 2051 Einwohnern (zzgl. Umland) kein Überangebot darstellt. 
Die hohe Anzahl an Touristen, die Rechlin jedes Jahr verzeichnet (ca. 150.000 
Übernachtungen pro Jahr), rechtfertigt auch ein erweitertes Angebot, welches mit den 
zusätzlichen 800 m² VKR einschließlich der Zulässigkeit von innenstadtrelevanten 
Sortimenten und in der unmittelbaren Nachbarschaft des bestehenden Kaufhauses 
durch dieses Planverfahren eingeräumt werden soll. 
Bei einer verbleibenden bebaubaren Grundstücksgröße (Baufeld) von ca. 5.100 m² für 
diesen begrenzten zusätzlichen VKR von 800 m² ist davon auszugehen, dass dieses 
lediglich als Höchstmaß erreicht werden, insbesondere bei einer Verkaufseinrichtung, 
bzw. sich auch noch Spielraum für mehrere kleine Geschäftseinrichtungen ergibt. 
 
Daher werden die Festsetzungen gemäß Punkt 1.1 nicht geändert.  
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Stellungnahme Nr. 7 Landesamt für innere Verwaltung Abwägung 
 

         

 
TÖB-Nr. 7 vom 04.07.2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen - keine Hinweise. 
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Stellungnahme Nr. 8.1 Landesamt für zentrale Aufgaben und Technik der Polizei Abwägung 
 

      

 
 
TÖB-Nr. 8 vom 08.07.2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stellungnahme zur Kenntnis genommen – keine Hinweise 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Landkreis wurde am Verfahren beteiligt. 
 
 
 
 
 
Der Hinweis zur potenziellen Kampfmittelbelastung im Plangebiet wurde in der 
Ursprungsplanung des B-Planes 23 „Alter Holzplatz“ bereits berücksichtigt und hat auch 
nach der 1. Änderung weiterhin Bestand. 
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Stellungnahme Nr. 8.2 Landesamt für zentrale Aufgaben und Technik der Polizei Abwägung 
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Stellungnahme Nr. 9 Polizeiinspektion Neubrandenburg Abwägung 
 

         
 

 
 
TÖB-Nr. 9 vom 11.07.2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stellungnahme zur Kenntnis genommen – keine Hinweise 
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Stellungnahme Nr. 11 Bundeswehr Abwägung 

         
 

     

 
TÖB-Nr. 11 vom 01.07.2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stellungnahme zur Kenntnis genommen - keine Hinweise 
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Stellungnahme Nr. 12 Straßenbauamt Abwägung 
 

        
 
          
      

 
TÖB-Nr. 12 vom 05.07.2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stellungnahme zur Kenntnis genommen - keine Hinweise 
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Stellungnahme Nr. 13.1 Amt für Raumordnung und Landesplanung Abwägung 
 

                             

 
TÖB-Nr. 13 vom 06.07.2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
Landesplanerische Zustimmung 
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Stellungnahme Nr. 13.2 Amt für Raumordnung und Landesplanung Abwägung 
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Stellungnahme Nr. 14 50hertz Abwägung 
 

                 

 
TÖB-Nr. 14 vom 01.07.2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stellungnahme zur Kenntnis genommen - keine Hinweise 
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Stellungnahme Nr. 15 Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt MSE Abwägung 
 

         

 
TÖB-Nr. 15 vom 21.07.2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stellungnahme zur Kenntnis genommen - keine Hinweise 
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